
Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage-Nr. 14/415

öffentlich

Datum: 19.10.2015

Dienststelle: Fachbereich 72

Bearbeitung: Herr Schmitz-Kürten, Frau Heimann

Sozialausschuss 02.11.2015 empfehlender Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Zukünftige Finanzierung von Urlaubsmaßnahmen

Beschlussvorschlag:

1. Die bisherigen Fördergrundsätze zur "Bezuschussung von Ferienmaßnahmen für 
behinderte Menschen in Einrichtungen fremder Träger und betreutem Wohnen" werden 
mit Wirkung zum 31.12.2015 außer Kraft gesetzt. 
2. Für durchgeführte Urlaubsmaßnahmen in der Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2018 
gelten die "LVR-Richtlinien zur Förderung inklusiver Urlaubsmaßnahmen für Menschen 
mit Behinderungen (RiU)", die als Anlage 2 der Vorlage 14/415 beigefügt sind.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: 017

Erträge: Aufwendungen: 669.000 €

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan ja /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen: 669.000 €

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan ja /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: 669.000 €

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

L u b e k
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Zusammenfassung: 

 

Mit dieser Vorlage stellt die Verwaltung die wesentlichen Ergebnisse der Finanzierung von 

Urlaubsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung aus den letzten drei Jahren dar. 

Außerdem schlägt die Verwaltung in Umsetzung des Antrags 13/285 der Fraktionen von 

SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP (Anlage 1) ein neues Konzept zur Förderung von 

Urlaubsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung vor, durch das der inklusive 

Charakter von künftig zu finanzierenden Urlaubsreisen wesentlich mehr in den 

Vordergrund gestellt wird. Der Antrag 13/285 ist damit erledigt. 

Anstelle der bisher breit gestreuten und fachlich nicht differenzierten Förderpraxis  

(ca. 55 € pro teilnehmender Person) sieht das neue Konzept eine gezielte Förderung von 

bis zu 30 einzelnen Projekten vor. Dabei wird besonderes Gewicht auf eine innovative, 

inklusive Urlaubsgestaltung gelegt. Daher sollte künftig der Begriff „Urlaubsmaßnahmen“ 

anstelle von Ferienmaßnahmen verwendet werden. Zugleich sind im Rahmen der 

verfügbaren Haushaltsmittel deutlich höhere Förderbeträge von bis zu 600 € pro Person 

für die jeweilige Urlaubsmaßnahme möglich.  

Neben den bisherigen Einrichtungen und Anbietern sollen nun auch andere Anbieter, die 

dem Landschaftsverband Rheinland entsprechende Konzepte für Urlaubsmaßnahmen 

vorlegen, eine Förderung beantragen können. Auch leistungsberechtigte Personen können 

nun Anbieter sein. Auf diese Weise können fachliche Impulse von Anbietern genutzt 

werden, die bislang nicht zum „Binnensystem“ der Eingliederungshilfe gehören. Die 

ausreichende Betreuung und Versicherung der Teilnehmenden ist von den Anbietern 

sicher zu stellen. 

 

Das neue Konzept soll für Urlaubsmaßnahmen ab dem 01.01.2016 umgesetzt und für die 

Dauer von drei Jahren erprobt werden. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/415 

 

 

1. Ausgangslage 

 

Im Haushalt des LVR wird in der Produktgruppe 017 „Leistungen für Menschen mit 

Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen 

Schwierigkeiten“ ein jährlicher Betrag in Höhe von 669.000 € zur Förderung von 

Ferienmaßnahmen für Menschen mit Behinderung zur Verfügung gestellt. Hiervon werden 

seit Jahren Ferienmaßnahmen für Menschen mit Behinderungen als freiwillige Leistung 

des Landschaftsverbandes Rheinland bezuschusst. Der im Einzelfall geleistete Betrag wird 

ermittelt, indem die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel jährlich durch die Anzahl 

der Personen geteilt werden, für die von den veranstaltenden Einrichtungen und Diensten 

Zuschüsse beantragt werden. 

 

Der Kreis der berechtigten Personen wurde im Jahr 2011 erweitert um 

Leistungsberechtigte, die ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe zum 

selbstständigen Wohnen erhalten. Die Anträge können jährlich jeweils bis zum 31.03. des 

Jahres sowohl durch die Träger der Wohneinrichtungen, die Anbieter der ambulanten 

Wohnhilfen als auch die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen (KoKoBe) und 

Sozialpsychiatrische Zentren (SPZ) gestellt werden.  

 

In den letzten drei Jahren wurden Anträge gestellt für 

10.332 Personen in 2012 (davon 717 im Ambulant Betreuten Wohnen) 

   9.914 Personen in 2013 (davon 694 im Ambulant Betreuten Wohnen) 

  9.629 Personen in 2014 (davon 674 im Ambulant Betreuten Wohnen) 

 

Diese Statistik verdeutlicht, dass die Zuschüsse weit überwiegend für Bewohnerinnen und 

Bewohner stationärer Einrichtungen und nur zu einem geringen Anteil für 

Leistungsberechtigte, die selbstständig mit ambulanter Unterstützung leben, genutzt 

wurden.  

 

Die Höhe der jeweiligen Förderbeträge pro Person belief sich auf 65 € (2012), 53 € 

(2013) bzw. 55 € (2014).  

 

Etwa die Hälfte der Reiseziele sind innerhalb Deutschlands, die andere Hälfte liegt im 

benachbarten Ausland, wobei die Niederlande bevorzugtes Ziel sind. Danach folgen 

Spanien, Türkei, Italien und Österreich. 

 

2. Vorschlag für ein neues Förderkonzept 

 

Die bisherigen Fördermodalitäten weisen einige gravierende Nachteile aus. Vor allem 

leistet das bislang praktizierte Verfahren keinen Beitrag zur Inklusion der Menschen mit 

Behinderung.  

 

Ein weiterer Nachteil ist, dass der Förderbetrag im Verhältnis zu den Gesamtkosten einer 

ein- bis zweiwöchigen Ferienreise gering ist. Der weitaus größere Anteil der Kosten ist 

daher vom Einrichtungsträger beziehungsweise von den Menschen selbst aufzubringen.  
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Hinzu kommt ein hoher Bearbeitungsaufwand, sowohl bei den antragstellenden 

Einrichtungen und Anbietern als auch beim Landschaftsverband Rheinland. 

 

Aufgrund dieser Nachteile hat die 13. Landschaftsversammlung des 

Landschaftsverbandes Rheinland in ihrer Sitzung am 16.12.2013 die Verwaltung 

beauftragt, zur Förderung einer inklusiven Urlaubsgestaltung von Menschen mit und ohne 

Behinderung die bisherigen Kriterien zur Förderung von Ferienmaßnahmen zu 

überarbeiten und ein Konzept zu entwickeln, welches modellhafte Urlaubsangebote für 

Menschen mit und ohne Behinderung als gut gelungene Praxisbeispiele fördert. Bei der 

Konzeption ist zu berücksichtigen, dass auch inklusive Kurzzeiturlaube von weniger als 5 

Tagen unter eine Neuregelung fallen sollen (Antrag 13/285).  

 

In Umsetzung dieses Beschlusses schlägt die Verwaltung folgendes vor: 

 

Anstelle der bisher breit gestreuten und fachlich nicht differenzierten Förderpraxis sieht 

das neue Konzept eine gezielte Förderung von jährlich bis zu 30 einzelnen Projekten vor. 

Dabei wird besonderes Gewicht auf eine innovative, inklusive Urlaubsgestaltung gelegt. 

Daher sollte künftig der Begriff „Urlaubsmaßnahmen“ anstelle von Ferienmaßnahmen 

verwendet werden. Zugleich sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel deutlich 

höhere Förderbeträge für die jeweilige Urlaubsmaßnahme möglich.  

 

 a) Inklusiver Charakter der Maßnahmen 

 

Der inklusive Charakter einer Urlaubsmaßnahme kann an unterschiedlichen Merkmalen 

festgemacht werden. Hierzu gehören insbesondere: 

 

• Die gemeinsame Teilnahme von Menschen mit und ohne Behinderung 

• Urlaubsziele, die nicht speziell für Menschen mit Behinderung ausgestaltet sind 

• Aktivitäten am Urlaubsort, die nicht speziell für Menschen mit Behinderung 

ausgerichtet werden 

 

b) Anbieter 

 

Neben den bisherigen Einrichtungen und Anbietern sollen nun auch andere Anbieter, die 

dem Landschaftsverband Rheinland entsprechende Konzepte für Urlaubsmaßnahmen 

vorlegen, eine Förderung beantragen können. Auch leistungsberechtigte Personen 

können nun Anbieter sein. Auf diese Weise können fachliche Impulse von Anbietern 

genutzt werden, die bislang nicht zum „Binnensystem“ der Eingliederungshilfe gehören. 

Die ausreichende Betreuung und Versicherung der Teilnehmenden ist von den Anbietern 

sicher zu stellen. 

 

 c) Leistungsberechtigte 

 

Leistungsberechtigt sind volljährige Menschen mit Behinderung, für die der 

Landschaftsverband Rheinland Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß § 53 SGB XII 

finanziert.  
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d) Dauer der Urlaubsmaßnahmen und Zahl der Teilnehmenden  

 

Die Mindestdauer beträgt drei Übernachtungen. Damit ist die Abgrenzung zu anderen 

Förderungsarten (z.B. Freizeitmaßnahmen über die KoKoBe oder das SPZ) sichergestellt. 

 

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Urlaubsmaßnahme soll 

zwischen mindestens zwei und höchstens zehn Menschen mit Behinderung liegen. Diese 

Begrenzung erfolgt, weil bei größeren Gruppen der Verlust des inklusiven Ansatzes droht.  

Im Einzelfall kann auch die Urlaubsreise einer einzelnen Person bezuschusst werden, 

wenn diese einen gemeinschaftlichen Charakter im Sinne der Richtlinien aufweist. 

 

 e) Verfahren 

 

Die Verwaltung prüft die Anträge und entscheidet, welche Projekte die Kriterien erfüllen. 

Ein Anspruch auf Bezuschussung besteht nicht. Bei der Beurteilung der Förderfähigkeit 

von Projekten sind das jeweilige Programm, der Reiseverlauf sowie die Unterkunft von 

maßgeblicher Bedeutung.  

 

Als Zuschuss können bis zu 80 % der Kosten, maximal 600 € pro teilnehmender Person, 

bewilligt werden; dadurch wird es im Gegensatz zur bisherigen Förderung möglich, auch 

Menschen mit geringem Einkommen bezahlbare Urlaubsreisen zu ermöglichen. 

 

Die Bedingungen für die Förderung und die Auszahlung der Zuschussmittel werden in 

entsprechenden Förderrichtlinien des Landschaftsverbandes Rheinlandes festgelegt. Ein 

Entwurf ist als Anlage beigefügt. 

 

Sollten in einem Jahr mehr Förderanträge gestellt werden als Mittel zur Verfügung 

stehen, so werden neben fachlichen auch regionale Aspekte sowie der Zeitpunkt des 

Antragseingangs zugrunde gelegt. Die Anträge sind bis zum 30.09. des Vorjahres 

einzureichen; eine Förderung erfolgt mit Bescheiderteilung bis zum 31.03. des 

Förderjahres. Für das Jahr 2016 – Umstellungsjahr – sind die Anträge bis zum 

29.02.2016 einzureichen.  

 

Die neuen Förderrichtlinien sollen für Urlaubsmaßnahmen ab dem 01.01.2016 gelten und 

für die Dauer von drei Jahren erprobt werden. Die Finanzierung der Urlaubsmaßnahmen 

soll im Erprobungsverfahren nicht von der vorläufigen Haushaltsführung beziehungsweise 

einer eventuellen Haushaltssperre berührt werden. 

 

3. Förderrichtlinien 

 

Ein Entwurf der neuen Richtlinien zur Förderung von Urlaubsmaßnahmen für Menschen 

mit Behinderung (RiU) ist als Anlage 2 beigefügt. Diese werden auch in leichter Sprache 

verfasst. Darüber hinaus erfolgt für Leistungsberechtigte eine Information über die 

Neuausrichtung der Förderpraxis in leichter Sprache.  

 

In Vertretung 

 

 

L e w a n d r o w s k i  







 

ENTWURF 

 

Richtlinien zur Förderung von Urlaubsmaßnahmen für Menschen mit Behinde-

rung (RiU) 

 

1. Zielsetzung  

 

Mit der Förderung neuer, innovativer Projekte soll eine inklusive Urlaubsgestaltung 

von Menschen mit und ohne Behinderungen realisiert sowie die Umsetzung der UN-

BRK erreicht werden. Darüber hinaus soll Menschen mit geringem Einkommen bezahl-

bare Urlaubsreisen ermöglicht werden. 

 

 

2. Fördergrundsätze 

 

2.1 Anbieter von Urlaubsmaßnahmen 

 

Neben den Anbietern stationärer sowie ambulanter Wohnhilfen können auch andere Ver-

anstalter Anbieter von Urlaubsmaßnahmen sein. Insbesondere können auch volljährige 

Menschen mit Behinderung, für die der Landschaftsverband Rheinland Leistungen der 

Eingliederungshilfe gemäß § 53 SGB XII finanziert, Anbieter sein. 

 

Der Veranstalter hat für eine ausreichende Betreuung und Versicherung der an der Ur-

laubsmaßnahme teilnehmenden Menschen mit Behinderungen zu sorgen.  

 

2.2 Leistungsberechtigte 

 

Bezuschusst werden Urlaubsmaßnahmen für volljährige Menschen mit Behinderung, für 

die der Landschaftsverband Rheinland Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß § 53 

SGB XII finanziert.  

 

2.3 Dauer der Urlaubsmaßnahme und Zahl der Teilnehmenden  

 

Die Mindestdauer beträgt drei Übernachtungen (d.h. inklusive An- und Abreisetag min-

destens 4 Tage). 

 

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Behinderung an einer Urlaubsmaß-

nahme soll mindestens zwei und höchstens zehn betragen. Im Einzelfall kann auch die 

Urlaubsreise einer einzelnen Person bezuschusst werden, wenn diese einen gemein-

schaftlichen Charakter im Sinne dieser Richtlinien aufweist. 

  

2.4. Verfahren 

 

Die Förderung mittels Zuschüssen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) ist vom 

Anbieter der Urlaubsmaßnahme zu beantragen.  
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Die Antragstellung erfolgt formlos. Dem formlosen Antrag ist ein Konzept beizufügen, das 

die Zielsetzungen gemäß Ziffer 1 dieser Förderrichtlinien erfüllen muss. Das Konzept 

muss Angaben über das Programm, den Reiseablauf und die Unterkunft enthalten. Im 

Mittelpunkt muss ein gemeinsamer Urlaub von behinderten und nichtbehinderten Men-

schen stehen. Dem Antrag ist eine Teilnehmerliste beizufügen. Außerdem sind die Ge-

samtkosten der Maßnahme zu beziffern. Ferner muss der Veranstalter als Antragsteller 

schriftlich erklären, dass er die Förderrichtlinien anerkennt.  

 

Anträge auf Förderung sind spätestens bis zum 30.9. des Vorjahres an den LVR zu rich-

ten. Sofern Förderfähigkeit vorliegt, werden bis spätestens zum 31.3. des Förderjahres 

entsprechende Bescheide erteilt. Für das Jahr 2016 – Umstellungsjahr – sind die Anträge 

bis zum 29.02.2016 einzureichen. Eine Bescheiderteilung erfolgt bis zum 31.05.2016. 

 

Die Zuschüsse werden als freiwillige Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland im 

Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bewilligt. Ein Anspruch auf Förderung besteht 

nicht. 

 

Andere Fördermittel sind vorrangig in Anspruch zu nehmen.  
 

Pro Person und Kalenderjahr ist lediglich die Teilnahme an einer Urlaubsmaßnahme för-

derungsfähig.  

 

Pro Person können bis zu 80 % des auf die Leistungsberechtigten entfallenden Kosten, 

maximal jedoch 600 € als Zuschuss bewilligt werden.  

 

2.5 Von einer Förderung ausgeschlossene Maßnahmen 

 

- Projekte bzw. Einzelmaßnahmen, die anderweitig durch den LVR finanziert werden 

(Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen an KoKoBe und SPZ, tagestrukturierende Leis-

tungen usw.).  

 

- Reine Ausflugsmaßnahmen  

 

- ärztlich verordnete Erholungsmaßnahmen  

 

- Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an so genannten Klassenfahrten  

 

- Urlaubsreisen mit (nichtbehindertem) Partner oder im Familienverband  

 

4. Auszahlung 

 

Ein bewilligter Zuschuss kann auf Anforderung des Veranstalters frühestens 1 Monat vor 

Beginn der Urlaubsmaßnahme ausgezahlt werden. Die Mittelanforderung ist formlos unter 

Angabe des Aktenzeichens des Bewilligungsbescheides sowie der Bankverbindung an den 

LVR zu richten. 

 

Der Veranstalter hat nach Durchführung des Projektes die sachgemäße Verwendung des 

Zuschusses zu bestätigen und die entstandenen Kosten plausibel darzulegen.  
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Sollten die tatsächlichen Kosten einer Urlaubsmaßnahme die im Antrag bezifferten Ge-

samtkosten übersteigen, erfolgt keine Nachfinanzierung. Bei einer Unterschreitung der im 

Antrag bezifferten Gesamtkosten und/oder bei Unterschreitung der im Antrag genannten 

Teilnehmerzahl erfolgt eine anteilige Kürzung der Zuschussmittel. 

 

Sollte eine Maßnahme nicht durchgeführt werden, muss eine Fehlanzeige erfolgen. In 

diesem Fall sind bereits ausgezahlte Zuschüsse unverzüglich an den LVR zurück zu er-

statten. 

 

3. Inkrafttreten 

 

Diese Förderrichtlinien gelten für Urlaubsmaßnahmen im Zeitraum 1.1.2016 bis 

31.12.2018. 

 

Köln, (Monat der Beschlussfassung einsetzen) 2015 

 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 

In Vertretung 

 

 

L e w a n d r o w s k i  
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